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Die Heeresbudgets Frankreichs nnd
Deutschlands.

In der französischen Presse werden aus Anlass

des der Kammer dort ebenfalls vorgelegten neuen

Militär-Etats die Heeresbudgets Frankreichs und

Deutschlands einer Prüfung unterzogen und der

Nachweis geführt, dass das erstere das letztere

keineswegs, wie man bisher annahm, übertrifft.
Die Aufstellung des französischen Kriegsbudgets
weist, bemerkt man, beträchtlich höhere
Ausgaben, wie diejenigen, welche thatsächlich auf die

eigentliche aktive Armee verwandt werden, auf,
während das deutsche Militärbudget etwas

geringere Ausgaben, wie die faktisch anf die kom-
battante Armee verwandten, enthält.

Nach dem offiziellen Ausweis der betreffenden

Budgetgesetze beträgt das französische Kriegsbudget

pro 1898 rund 626 Millionen Fr., von

denen 6011/» Millionen auf das Ordinarinm und
24 Millionen auf das Extraordinarium entfallen,
während das deutsche Militärbudget pro 1897/98
sich auf 683'/s Millionen Fr. beziffert, von denen

665 V* Millionen auf das Ordinarium und 18
Millionen auf das Extraordinarium kommen. Schon

aus dem Vergleich dieser Ziffern geht hervor,
dass Deutschland 57 Millionen mehr für die

Gesamtheeresausgaben verwendet. Allein dies

gilt nur anscheinend, denn wenn man die
einzelnen Budgetpositionen näher ins Auge fasst und

prüft, so findet sich, dass der Unterschied noch

weit grösser ist.
Zunächst enthält das französische Heeresbudget

Dienstzweige, die in dem ausschliesslich für die

kombattante Armee geltenden deutschen Militärbudget

nicht aufgenommen sind, so z. B. die
Gendarmerie. Dieselbe figuriert im französischen

Budget mit etwa 46 Millionen, die in den 601
Millionen des Ordinariums einbegriffen sind,
während die 665 Millionen des deutschen Heeres-
ordinariums sich nur auf die eigentliche aktive
Armee beziehen. Ausserdem figurieren im
französischen Militärbudget gegen 7 Millionen für
Invalide, Pensionierte und Dienstuntaugliche, für
Besoldung und Gratifikationen und für ünter-
stützungszwecke. In Deutschland beziehen sieb

dagegen alle Positionen des Militärbudgets
ausschliesslich auf im Kriege zur Verwendung
gelangende Truppen und Dienstzweige, und sind

jene Ausgaben im Pensionsfond enthalten. Hieraus
resultiert ein neues Mehr von in Summa 53
Millionen an Aufwendungen für die deutsche aktive
Armee. Unter den französischen Heeresausgaben

figuriert die Gesamtbesoldung der Offiziere; allein
5°/o von dieser Summe gehen für die Militärpensionen

ab und figurieren im Einnahmebudget pro
1898 mit 5,300,000 Fr. seitens der Offiziere der
Landarmee. In Deutschland existiert nichts dem

ähnliches und die Gehälter der Offiziere sind
überdies höher wie die französischen, und zudem

ist der Gehalt der deutschen Offiziere in den

mittleren Chargen und der Militärärzte in diesem

Jahre erhöht worden, die sich daher unter
Anrechnung ihrer Wohnungsgeldzuschuss-, Servis-,
Tisch- und Pferdegelder etc. in besserer Lage
wie die französischen befinden.

Eine Reihe anderer im französischen Kriegsbudget

figurierender Positionen muss ebenfalls

von den unmittelbar auf die aktive Armee wie

in Deutschland verwandten Mitteln in Abzug
gebracht werden, so die geheimen Fonds, die

Ausgaben für die polytechnische Schule, die

Okkupationskosten Algiers und von Tunis, da sie

sich nicht auf die Truppen, sondern lediglich
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auf die Okkupation, wie die Ausgaben für die

Eingeborenen und die Materialien, Transportkosten

etc. beziehen. Aus diesen verschiedenen

Positionen ergiebt sich eine weitere Gesamtsumme

von 9 Millionen, die beim Vergleich des

deutschen mit dem französischen Kriegsbudget
in Abzug zu bringen ist. Zu den erwähnten
53 Millionen kommen somit noch 14 Millionen,
mithin in Summa 67 Millionen, die vom
französischen Kriegsbudget im Vergleich zum
deutschen in Abzug zu bringen sind.

Die Heeresverwaltung verschafft in beiden Ländern

der der Finanzen gewisse Einnahmen. So

in Frankreich, wie erwähnt, 5.300,000 Fr.
Pensionsabzüge vom Gehalt der Offiziere, dazu kommen

die von den Schülern der Militärschulen
bezahlten Pensionen, die Wiedererstattung eines

Teils der Ausgaben für die Garde républicaine
seitens der Stadt Paris, der Arbeitsertrag der

Militärstrafgefangenen, die Erträge von
Pulverfabriken und der von den Domänen verkauften

Produkte etc. mit einem Gesamtbetrage von

24 Millionen (exkl. der 57» Millionen Pensionsabzüge),

welche an die Finanzverwaltung abgeführt

werden und die Ausgaben des Kriegsministeriums

um ebenso viel verringern.
Somit sind in Summa 91 Millionen vom

französischen Heeresbudget, soweit dies auf die

eigentliche Armee verwandt wird, abzuziehen,

wenn man dasselbe ganz genau mit dem
deutschen vergleichen will, und das erstere beziffert
sich nur auf 535 Millionen, wovon 510 Millionen
auf das Ordinarium entfallen.

Allein auch vom deutschen Militärbudget sind

gewisse Beträge in Abzug zu bringen, jedoch
auch einige hinzuzufügen. Wie in Frankreich,
erwachsen dem Staatsschatz auch in Deutschland

gewisse Einnahmen aus Erträgen der
verschiedenen Dienstzweige. Jedoch sind diese

Beträge weniger hoch als in Frankreich, und sie

betragen höchstens 11 Millionen. Ferner erhält
die Militär-Witwenkasse, die die einzige Ausnahme
bildet und mit ihrer Ausgabe im Heeresbudget
figuriert, einen Zuschuss von etwa 3 Millionen,
der die betreffende Budgetposition um ebenso

viel verringert. Es sind daher 14 Millionen vom
deutschen Militärbudget in Abrechnung zu bringen.

Dagegen sind demselben gewisse nicht
hervortretende oder aufgenommene Summen
hinzuzurechnen, so z. ß. der Ertrag der Verwaltung
der Kemontedepots, der vom preussischen Budget
gewährte Zuschuss für die allgemeine
Landesvermessung, gewisse Einnahmen der Kadettenhäuser,

in Summa Positionen im Gesamtbeträge
von 5 Millionen. Endlich kosten die 9—10,000
Einjährig-Freiwilligen dem deutschen Staatsschatz
keinen Pfennig, und repräsentieren eine beträchtliche

Ausgabe, von der die Steuerzahler befreit

sind, die jedoch nichts desto weniger zum Nutzen
der aktiven Streitmacht des Heeres erfolgt. Die

Kosten des Einjährig-Freiwilligen der Infanterie
sind auf ca. 2000 Fr. jährlich veranschlagt, für
die berittenen Waffen, welche ihr Reitpferd,
dessen Fourage, Hufbeschlag, Medikamente etc.

bezahlen müssen, auf 2770—3083 Fr. Diese

Beträge ergeben bei durchschnittlich 7600

Infanterie-Einjährig-Freiwilligen und 1900 der
berittenen Waffen eine Gesamtsumme von etwa

20,759,000 Fr., die von den Einjährig-Freiwilligen

der deutschen Armee zum Vorteil des

Militärbudgets getragen werden. Dies ergiebt
nebst den 5 erwähnten Millionen einen Zuschuss

von 25—26 Millionen. Die Summe, um welche
sich daher der deutsche Militär-Etat erhöht,
beträgt, bei einem Abzug von 14 Millionen und

einem Zugang von 26 Millionen, 12 Millionen.
Das deutsche Militärbudget pro 1897/98

beläuft sich auf 683 Millionen, und erhöht sich

daher, an im unmittelbaren Interesse der Truppen
aufgewendeten Mitteln, um 12 Millionen und somit

auf695 Millionen. Davon gehen die Abstriche des

Reichstages von 7—8 Millionen am Extraordinarium

ab, so dass nur 687—688 Millionen übrig
bleiben. Allein das permanente Ordinarium des

Militärbudgets beträgt mindestens 620 Millionen.
Das französische Kriegsbudget verringerte sich,

wie wir sahen, um 91 Millionen, und diese

Verminderung betrifft zum grossen Teil das

Ordinarium. Ein genauer Vergleich mit dem
deutschen Militärbudget hinsichtlich der auf die

aktive Armee verwandten Mittel und der
dadurch erzielten Leistungen ergiebt daher für das

französische Kriegsbudget 535 Millionen, so dass

ein Unterschied von 153 Millionen zwischen

beiden Budgets, die auf die stehenden Truppen
verwandt werden, besteht.

Der vorstehende Vergleich beider Budgets
trifft zwar in seinen Hauptpositionen zu, allein
er unterlässt es, die sehr beträchtlichen Kosten
für Kasernements, Schiessplätze etc., die im
deutschen Militärbudget figurieren, dort ebenfalls

in Abrechnung zu bringen; nichts desto

weniger ist eine starke Differenz zugunsten
geringerer Mittelaufwendungen für die eigentliche
aktive Armee für Frankreich vorhanden, die

durch die Tendenz des Vergleichs, neuen

Militärforderungen in Frankreich den Boden zu ebnen,
nicht beseitigt zu werden vermag, und auch

nicht durch die französische Einstellungsziffer pro
1897/1898 von 243,200 Mann gegenüber 239,796
Mann deutscherseits pro 1896 in Frage gestellt
wird, da Frankreich in verschiedenen Positionen
seines Heeresbudgets, wie z. B. bei den Offiziersund

Militärbeamten-Gehältern etc., geringere
Aufwendungen für die Armee macht, wie das deutsche

Reich.


	Die Heeresbudgets Frankreichs und Deutschlands

